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Das	Abgeordnetenhaus	hat	das	folgende	Gesetz	beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Wohnraumgesetzes Berlin

Das	Wohnraumgesetz	Berlin	vom	1.	Juli	2011	(GVBl.	S.	319),	das	
zuletzt	durch	Artikel	44	des	Gesetzes	vom	12.	Oktober	2020	(GVBl.	
S.	807)	geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	geändert:
1.	 Die	Inhaltsübersicht	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Die	Angabe	zum	Ersten	Abschnitt	wird	wie	folgt	gefasst:

„Erster	Abschnitt 
Anwendungsbereich,	Verpflichtungsmiete, 

Ordnungswidrigkeiten,	Mieterhöhungsverfahren, 
Kooperationsvertrag“.

b)	 Die	Angabe	zu	§	1	wird	wie	folgt	gefasst:
„§ 1		 Anwendungsbereich“.

c)	 Die	Angabe	zu	§	1a	wird	wie	folgt	gefasst:
„§	1a		 Verpflichtungsmiete“.

d)	 Nach	der	Angabe	zu	§	1a	werden	folgende	Angaben	einge-
fügt:
„§	1b		 Bußgeldvorschriften
§	1c		 Mieterhöhungsverfahren“.

2. §	1	wird	wie	folgt	gefasst:
„§	1	 

Anwendungsbereich
(1)	Dieses	Gesetz	gilt	für	alle	im	Rahmen	des	sozialen	Miet-

wohnungsneubaus	 (erster	 Förderweg)	 und	 der	 Eigenheimför-
derung	errichteten	Wohnungen,	die	mit	öffentlichen	Mitteln	ge-
mäß	§	6	des	Zweiten	Wohnungsbaugesetzes	in	der	Fassung	der	
Bekanntmachung	vom	19.	August	1994	(BGBl.	I	S.	2137)	erst-
mals	gefördert	wurden.
(2)	Ausschließlich	§	11a	Absatz	4	gilt	auch	für	solche	Woh-

nungen,	welche	 auf	 der	Grundlage	 des	Wohnraumförderungs-
gesetzes	vom	13.	September	2001	(BGBl.	I	S.	2376),	das	zuletzt	
durch	Artikel	 12	Absatz	 15	 des	 Gesetzes	 vom	 16.	 Dezember	
2022	(BGBl.	I	S.	2328)	geändert	worden	ist,	seit	2014	in	Berlin	
erstmals	öffentlich	gefördert	wurden.“

3. §	1a	wird	wie	folgt	gefasst:

„§	1a	 
Verpflichtungsmiete	

(1)	Der	Verfügungsberechtigte	darf	eine	Wohnung,	für	die	in	
den	Wohnungsbauprogrammen	1972	bis	1986	eine	Anschluss-
förderung	auf	der	Grundlage	der	Richtlinien	über	die	Anschluss-
förderung	von	Sozialwohnungen	der	Wohnungsbauprogramme	
1972	bis	1976	vom	20.	Mai	1988	(ABl.	S.	825),	der	Richtlinien	
über	 die	Anschlussförderung	 von	 Sozialwohnungen	 der	Woh-
nungsbauprogramme	 1977	 bis	 1981	 vom	 26.	 Oktober	 1993	
(ABl.	S.	3922)	oder	der	Richtlinien	über	die	Anschlussförderung	
von	 Sozialwohnungen	 der	Wohnungsbauprogramme	 1982	 bis	
1986	vom	3.	Dezember	1997	(ABl.	1998	S.	926,	1586)	gewährt	
wurde,	 bis	 zum	 Ende	 der	 Eigenschaft	 „öffentlich	 gefördert“	
nicht	gegen	ein	höheres	Entgelt	als	die	Verpflichtungsmiete	zum	
Gebrauch	überlassen.
(2)	 Die	 Verpflichtungsmiete	 ist	 nach	 den	 im	 Zeitpunkt	 der	 

Bewilligung	 der	 Anschlussförderung	 für	 das	 jeweilige	 Woh-
nungsbauprogramm	geltenden	Richtlinien	über	die	Anschluss-
förderung	 von	 Sozialwohnungen	 und	 der	 dazugehörigen,	 bei	
Bewilligung	der	Anschlussförderung	jeweils	abgegebenen	Ver-
pflichtungserklärung	zu	ermitteln
1.	 für	 die	Wohnungsbauprogramme	1972	bis	 1976	nach	Zif-

fer	 2.5	 der	 entsprechenden,	 in	Absatz	 1	 genannten	Richt-
linien,

2.	 für	 die	Wohnungsbauprogramme	1977	bis	 1981	nach	Zif-
fer	3.1	Absatz	4	der	entsprechenden,	in	Absatz	1	genannten	
Richtlinien	und

3.	 für	 die	Wohnungsbauprogramme	1982	bis	 1986	nach	Zif-
fer	3.1	Absatz	4	der	entsprechenden,	in	Absatz	1	genannten	
Richtlinien.

Eine	Erhöhung	der	Verpflichtungsmiete	auf	Grund	vollständiger	
oder	 teilweiser	Aufhebung	 der	 in	 der	Verpflichtungserklärung	
festgelegten	Ansatzverzichte	auf	Kapitalkosten	für	Fremdmittel	
ist	unzulässig.	Bei	der	Ermittlung	der	Verpflichtungsmiete	blei-
ben	 vertragliche	Vereinbarungen	mit	 dem	 Fördernehmer	 oder	
dessen	Rechtsnachfolger	und	Entscheidungen	des	Landes	Berlin	
nach	dem	Zeitpunkt	der	Bewilligung	unberührt.	Nach	freiwilli-
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Neubaumietenverordnung	 1970	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntma-
chung	vom	12.	Oktober	1990	(BGBl.	I	S.	2203),	die	zuletzt	durch	
Artikel	 4	 der	 Verordnung	 vom	 25.	 November	 2003	 (BGBl.	 I	
S.	2346)	geändert	worden	ist,	finden	insoweit	keine	Anwendung.“

5. §	2	wird	wie	folgt	geändert:
a)	 In	Absatz	1	Satz	1	wird	die	Angabe	„40“	durch	die	Angabe	

„55“	ersetzt.
b)	 Absatz	4	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	Satz	1	wird	wie	folgt	gefasst:
„Mieterhaushalte	 in	Wohnungen,	 die	 mit	 öffentlichen	
Mitteln	 in	 Form	 von	 Aufwendungshilfen	 gefördert	 
wurden	und	deren	erste	Förderphase	mit	einer	Dauer	von	
15	Jahren	nach	dem	31.	Dezember	2002	endete,	haben	
einen	Anspruch	auf	einen	Mietzuschuss	nach	Absatz	1.“

bb)	Die	folgenden	Sätze	werden	angefügt:
„Der	in	Satz	2	genannte	Betrag	erhöht	sich	am	1. April	
2024	auf	16,00	Euro	pro	Quadratmeter	Wohnfläche	mo-
natlich	und	verändert	sich	sodann	am	1.	April	eines	je-
den	darauffolgenden	Jahres	um	den	Prozentsatz,	um	den	
sich	der	vom	Statistischen	Bundesamt	festgestellte	Ver-
braucherpreisindex	für	Deutschland	für	den	der	Verän-
derung	vorausgehenden	Monat	Oktober	gegenüber	dem	
Verbraucherpreisindex	für	Deutschland	für	den	der	letz-
ten	Veränderung	vorausgehenden	Monat	Oktober	erhöht	
oder	verringert	hat.	Die	sich	nach	dem	1.	April	2024	aus	
Satz	3	ergebenden	Beträge	sind	im	Amtsblatt	für	Berlin	
bekannt	zu	machen.“

c)	 In	Absatz	7	Satz	2	Buchstabe	c	wird	die	Angabe	„40“	durch	
die	Angabe	„55“	ersetzt.

Artikel 2  
Inkrafttreten

Dieses	Gesetz	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	im	Gesetz-	und	
Verordnungsblatt	für	Berlin	in	Kraft.

Berlin,	den	19.	September	2023

Die	Präsidentin	des	Abgeordnetenhauses	von	Berlin
Cornelia		S	e	i	b	e	l	d

Das	vorstehende	Gesetz	wird	hiermit	verkündet.

Der	Regierende	Bürgermeister
Kai		W	e	g	n	e	r

ger	vorzeitiger	vollständiger	Rückzahlung	der	öffentlichen	Auf-
wendungsdarlehen	 sind	 zusätzliche	Ansatzverzichte	 auf	Kapi-
talkosten	für	Fremdmittel	nicht	zu	erbringen,	soweit	erst	nach	
dem	Zeitpunkt	der	Rückzahlung	der	Aufwendungsdarlehen	die	
vollständige	Tilgung	der	Fremdmittel,	die	Umfinanzierung	oder	
Umstellung	auf	das	Restkapital	oder	die	Ersetzung	der	Fremd-
mittel	durch	Eigenmittel	erfolgt.“

4.	 Nach	§	1a	werden	die	folgenden	§§	1b	und	1c	eingefügt:

„§	1b	 
Bußgeldvorschriften	

(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	 fahrlässig	
als	 Verpflichteter	 oder	 dessen	 Rechtsnachfolger	 entgegen	 der	
von	 ihm	oder	 in	seinem	Auftrag	ordnungsgemäß	aufzustellen-
den,	für	die	Berechnung	der	Miete	zugrunde	zu	legenden	Wirt-
schaftlichkeitsberechnung	 für	die	Überlassung	einer	Wohnung	
ein	höheres	Entgelt	fordert,	sich	versprechen	lässt	oder	annimmt,	
als	nach	§	1a	zulässig	ist.	
(2)	Ordnungswidrig	handelt	ferner,	wer	in	den	Fällen	des	§	1a	

seinen	Mitwirkungspflichten	 nach	 §	 2	 des	Wohnungsbindungs-
gesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	13.	September	
2001	(BGBl.	 I	S.	2404),	das	zuletzt	durch	Artikel	161	der	Ver-
ordnung	vom	19.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1328)	geändert	worden	
ist,	in	Verbindung	mit	§	32	Absatz	2	des	Wohnraumförderungs-
gesetzes	nicht	nachkommt,	 insbesondere	der	zuständigen	Stelle	
entsprechende	Auskünfte	 nicht	 erteilt,	 keine	 Einsicht	 in	Unter-
lagen	gewährt	oder	die	Einreichung	von	Unterlagen	verweigert.
(3)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	mit	einer	Geldbuße	pro	Wohn-

einheit	bis	zu	fünfundzwanzigtausend	Euro	geahndet	werden.

§	1c	 
Mieterhöhungsverfahren	

(1)	Erhöht	sich	die	Miete	einer	mit	öffentlichen	Mitteln	ge-
förderten	 Wohnung,	 abgesehen	 von	 Erhöhungen	 nach	 den	
§§	559	und	560	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs,	um	mindestens	
10	Prozent	 oder	 innerhalb	 von	 vier	 Jahren	 um	mindestens	 15	
Prozent,	so	kann	der	Mieter	bis	zum	Ablauf	des	dritten	Monats	
nach	dem	Monat,	in	dem	die	Mieterhöhungserklärung	zugegan-
gen	ist	(Überlegungsfrist),	außerordentlich	mit	Wirkung	bis	spä-
testens	zum	Ablauf	des	sechsten	Monats	nach	Zugang	der	Er-
klärung	kündigen.	Kündigt	der	Mieter	innerhalb	dieser	Frist	das	
Mietverhältnis,	so	tritt	die	Mieterhöhung	nicht	ein.	Andernfalls	
tritt	die	Mieterhöhung	nach	Ablauf	der	Überlegungsfrist	ein.	
(2)	Rückwirkende	Mieterhöhungen	sind	für	Wohnungen,	die	mit	

öffentlichen	Mitteln	gefördert	wurden,	unwirksam.	§	10	Absatz	2	
Satz	3	des	Wohnungsbindungsgesetzes	und	§	4	Absatz	8	Satz	2	der	
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